
Basler Securitas  
Versicherungs-Aktiengesellschaft   

Stand: 01.06.2003 - archiviert unter www.experten.de 260 

Allgemeine Bedingungen für die Bauwesenversicherung von Gebäudeneubauten durch 
Auftraggeber (ABN) Stand: 06/2003 
- Fassung Januar 2001  

§ 1 Versicherte Sachen 
§ 2 Versicherte Gefahren 
§ 3 Versicherte Interessen 
§ 4 Versicherungsort 
§ 5 Versicherungssummen 
§ 5 a Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und Gefahrerhöhung 
§ 6 Prämie 
§ 7 Beginn der Haftung 
§ 8 Ende der Haftung 
§ 9 Umfang der Entschädigung 
§ 10 Kosten der Wiederherstellung und Aufräumung in eigener Regie 

eines versicherten Unternehmers 

§ 11 Wiederherstellungs- und Aufräumungskosten durch Lieferungen 
und Leistungen Dritter 

§ 12 Unterversicherung 
§ 13 Grenze der Entschädigung 
§ 14 Selbstbehalt 
§ 15 Sachverständigenverfahren 
§ 16 Zahlung der Entschädigung 
§ 17 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
§ 18 Einschränkung der Agentenvollmacht 
§ 19 Gerichtsstand 
§ 20 Schlussbestimmung   

§ 1 Versicherte Sachen 
1. Versichert sind alle Bauleistungen, Baustoffe 

und Bauteile für den Roh- und Ausbau oder 
für den Umbau des in dem 
Versicherungsschein bezeichneten Gebäudes 
einschließlich der 

a) als wesentliche Bestandteile einzubauenden 
Einrichtungsgegenstände mit Ausnahme der 
Sachen gemäß § 1 Nr. 2.a ) bis 2.c) und Nr. 
3; 

b) Außenanlagen mit Ausnahme von Garten-
anlagen und Pflanzungen. 

2. Nur soweit dies besonders vereinbart ist, sind 
versichert 

a) Röntgen- und sonstige medizinisch-techni-
sche Einrichtungen, optische Geräte und 
Laboreinrichtungen 

b) Stromerzeugungsanlagen, Datenverarbei-
tungs- und sonstige selbständige elektro-
nische Anlagen; 

c) Bestandteile von unverhältnismäßig hohem 
Kunstwert; 

d) Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe; 
e) Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht 

Bestandteil der Bauleistungen sind. 
3. Nicht versichert sind 
a) maschinelle Einrichtungen für Produktions-

zwecke; 
b) bewegliche und sonstige nicht als wesentliche 

Bestandteile einzubauende Einrich-
tungsgegenstände; 

c) Baugeräte einschließlich Zusatzeinrichtungen 
wie Ausrüstungen, Zubehör und Ersatzteile; 

d) Kleingeräte und Handwerkzeuge; 
e) Vermessungs-, Werkstatt-, Prüf-, Labor- und 

Funkgeräte sowie Signal- und Siche-
rungsanlagen; 

f) Stahlrohr- und Spezialgerüste, Stahlscha-
lungen, Schalwagen und Vorbaugeräte, ferner 
Baubüros, Baubuden, Baubaracken, 
Werkstätten, Magazine, Labors und Ge-
rätewagen; 

g) Fahrzeuge aller Art; 
h) Akten, Zeichnungen und Pläne.  

§ 2 Versicherte Gefahren 
1. Entschädigung wird geleistet für unvorher-

gesehen eintretende Schäden (Beschädi-
gungen oder Zerstörungen) an versicherten 
Bauleistungen oder an sonstigen versicherten 
Sachen. Unvorhergesehen sind Schäden, die 
weder der Auftraggeber noch der beauftragte 
Unternehmer oder deren Repräsentanten 
rechtzeitig vorhergesehen haben oder mit 
dem jeweils erforderlichen Fachwissen hätten 
vorhersehen können. 

2. Nur wenn dies besonders vereinbart ist, wird 
Entschädigung geleistet für Verluste durch 
Diebstahl mit dem Gebäude fest verbundener 
versicherter Bestandteile. 

3. Entschädigung wird nicht geleistet für 
a) Mängel der versicherten Bauleistungen und 

sonstiger versicherter Sachen; 
b) Verluste mit dem Gebäude nicht fest ver-

bundener Sachen, die gestohlen worden oder 
aus sonstiger Ursache abhanden gekommen 
sind; 

c) Schäden an Glas-, Metall- oder Kunst-
stoffoberflächen sowie an Oberflächen 
vorgehängter Fassaden durch eine Tätigkeit 
an diesen Sachen. 

4. Soweit der betroffene Unternehmer gegen 
anerkannte Regeln der Technik verstoßen 
oder notwendige und zumutbare Schutz-
maßnahmen nicht getroffen hat, wird Ent-

schädigung ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen nicht geleistet für Schäden durch 

a) Frost, insbesondere wenn die "Hinweise für 
das Bauen im Winter" der Rationali-
sierungsgemeinschaft Bauwesen im Ratio-
nalisierungskuratorium der Deutschen 
Wirtschaft - RKW - in ihrer jeweiligen Fassung 
nicht beachtet worden sind; 

b) Gründungsmaßnahmen oder Grundwasser 
oder durch Eigenschaften oder 
Veränderungen des Baugrundes ("Schäden 
aus Grund und Boden"); 

c) Ausfall der Wasserhaltung, insbesondere, 
wenn einsatzbereite Reserven ausreichender 
Leistung nicht zur Verfügung gehalten worden 
sind; einsatzbereit sind Reserven nur, wenn 
sie die Funktionen einer ausgefallenen 
Anlage ohne zeitliche Unterbrechung 
übernehmen können; die Kraftquelle muss 
unabhängig von derjenigen der zunächst 
eingesetzten Anlage sein; 

d) gänzliche Unterbrechung der Arbeiten des 
betroffenen Unternehmers auf dem Bau-
grundstück oder einem Teil davon; auch ohne 
die Voraussetzungen gemäß Nr. 4. 
ausgeschlossen ist Entschädigung für 
Schäden während und infolge einer solchen 
Unterbrechung, wenn diese bei Eintritt des 
Versicherungsfalles bereits mehr als drei 
Monate gedauert hatte. 

5. Entschädigung wird ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen ferner nicht geleistet 
für Schäden 

a) durch normale Witterungseinflüsse, mit denen 
wegen der Jahreszeit und der örtlichen 
Verhältnisse gerechnet werden muss; 
Entschädigung wird jedoch geleistet, wenn 
der Witterungsschaden infolge eines anderen 
entschädigungspflichtigen Schadens 
entstanden ist; für Schäden durch Frost gilt 
Nr. 4 a); 

b) durch Baustoffe, die durch eine zuständige 
Prüfstelle beanstandet oder vorschriftswidrig 
noch nicht geprüft wurden; 

c) durch Kriegsereignisse jeder Art, Bürger-
kriege, innere Unruhen, Streik, Aussperrung, 
Beschlagnahmen oder sonstige hoheitliche 
Eingriffe; 

d) durch Kernenergie*). 
6. Nur soweit dies besonders vereinbart ist, wird 

Entschädigung geleistet für Schäden durch 
Brand, Blitzschlag oder Explosion sowie 
durch Löschen oder Niederreißen bei diesen 
Ereignissen. 

7. Für Schäden durch Gewässer oder durch 
Grundwasser, das durch Gewässer be-
einflusst wird, wird Entschädigung ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nur nach 
Maßgabe der besonderen Bestimmungen für 
"Baustellen im Bereich von Gewässern oder 
in Bereichen, in denen das Grundwasser 
durch Gewässer beeinflusst wird" geleistet.  

§ 3 Versicherte Interessen 
1. Entschädigung wird geleistet für Schäden, die 

zu Lasten des Versicherungsnehmers 
(Bauherr oder sonstiger Auftraggeber) oder 
eines der beauftragten Unternehmer gehen. 

2. Schäden an Bauleistungen, die der Ver-
sicherungsnehmer selbst erstellt, sind so 
versichert, als wäre mit diesen Bauleistungen 
ein Unternehmer aufgrund der VOB 
(Verdingungsordnung für Bauleistungen in 
ihrer jeweils neuesten Fassung) beauftragt 
worden. Dies gilt, wenn der Bauherr nicht 
Versicherungsnehmer ist, auch für eigene 

Leistungen des Bauherrn, soweit sie in der 
Versicherungssumme berücksichtigt sind. 

3. Ansprüche, die dem Versicherungsnehmer 
oder einem versicherten Unternehmer in 
Zusammenhang mit einem entschädi-
gungspflichtigen Schaden zustehen, gehen 
auf den Versicherer, wenn nicht etwas 
anderes vereinbart ist, auch dann über, wenn 
sie sich gegen einen anderen Versicherten 
richten.  

§ 4 Versicherungsort 
1. Entschädigung wird nur geleistet für Schäden, 

die innerhalb des in dem Versicherungsschein 
als Baustelle bezeichneten räumlichen 
Bereiches eingetreten sind. 

2. Sind mehrere voneinander getrennte Plätze 
als Baustelle bezeichnet, so gelten die 
Transportwege zwischen diesen Plätzen nur 
dann als Versicherungsort, wenn dies 
besonders vereinbart ist. 
*) Der Ersatz von Schäden durch Kern-

energie richtet sich in der Bundes-
republik Deutschland nach dem 
Atomgesetz. Die Betreiber von Kern-
anlagen sind zur Deckungsvorsorge 
verpflichtet und schließen hierfür 
Haftpflichtversicherungen ab.  

§ 5 Versicherungssummen 
1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die 

gesamten Bauleistungen gemäß § 1 Nr. 1 
einschließlich aller Baustoffe und Bauteile zu 
versichern, und zwar auch dann, wenn das 
Bauvorhaben nachträglich erweitert wird.  

2. Die Versicherungssummen sind zu bilden 
a) für die gemäß § 1 Nr. 1 versicherten Bau-

leistungen und für mitversicherte Sachen 
gemäß § 1 Nr. 2 a) bis 2 c) aus deren 
gesamten Herstellungskosten einschließlich 
der Stundenlohnarbeiten und einschließlich 
des Neuwertes der durch die 
Bauunternehmer gelieferten Baustoffe und 
Bauteile; ist der Versicherungsnehmer zum 
Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die 
Mehrwertsteuer aus den Herstellungskosten 
in die Versicherungssumme einzubeziehen; 

b) für Baustoffe und Bauteile, die der Auftrag-
geber zur Verfügung stellt, aus deren Neuwert 
einschließlich der Kosten für die Anlieferung 
und für das Abladen; 

c) für versicherte Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe 
(§ 1 Nr. 2 d) aus deren Neuwert.  

3. In die Versicherungssummen sind nicht 
einzubeziehen 

a) Kosten von Leistungen und Sachen gemäß § 
1 Nr. 2. und 3., die nicht versichert sind; 

b) Grundstücks- und Erschließungskosten; 
c) Baunebenkosten, wie Makler-, Architekten- 

und Ingenieurgebühren, Finanzierungskosten 
und behördliche Gebühren. 

4. Nach Ende der Haftung des Versicherers sind 
die Versicherungssummen (Nr. 2) aufgrund 
eingetretener Veränderungen endgültig 
festzusetzen. Für die Bauleistungen sind die 
Schlussrechnungen maßgebend; 
Berichtigungen, die Versicherungsnehmer 
und Unternehmer anerkannt haben, sind zu 
berücksichtigen. Die Schlussrechnungen und 
deren Berichtigungen sind dem Versicherer 
unverzüglich vorzulegen. 

5. Versicherungssummen auf Erstes Risiko 
können vereinbart werden für 

a) Baugrund und Bodenmassen (§ 1 Nr. 2 e); 
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b) Schadensuchkosten (§ 9 Nr. 2 b); 
c) zusätzliche Aufräumungskosten (§ 9 Nr. 2 b) 

für den Fall, dass infolge von Aufräu-
mungskosten die Versicherungssumme 
überschritten wird. 

6. Die Versicherungssummen vermindern sich 
nicht dadurch, dass eine Entschädigung 
geleistet wird. 

7. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert 
der versicherten Sachen erheblich, so kann 
sowohl der Versicherungsnehmer als auch 
der Versicherer nach Maßgabe des § 51 VVG 
die Herabsetzung der Versicherungssumme 
und der Prämie verlangen. 

8. Im Falle einer Doppelversicherung gelten §§ 
59 und 60 VVG.  

§ 5 a Gefahrumstände bei 
Vertragsabschluss und Gefahrerhöhung 

1. Bei Abschluss des Vertrages hat der Ver-
sicherungsnehmer alle ihm bekannten 
Umstände, die für die Übernahme der Gefahr 
erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. 
Bei schuldhafter Verletzung dieser 
Obliegenheit kann der Versicherer nach 
Maßgabe der §§ 16 bis 21 VVG vom Vertrag 
zurücktreten und leistungsfrei sein oder den 
Versicherungsvertrag nach § 22 VVG 
anfechten. 

2. Nach Antragstellung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne Einwilligung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen 
oder gestatten. Der Versicherungsnehmer hat 
jede Gefahrerhöhung, die ihm bekannt wird, 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, 
und zwar auch dann, wenn sie ohne seinen 
Willen eintritt. Im übrigen gelten die §§ 23 bis 
30 VVG. Danach kann der Versicherer zur 
Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei 
sein.  

§ 6 Prämie 
1. Der Versicherungsnehmer hat die erste 

Prämie (Beitrag) bei Aushändigung des 
Versicherungsscheines oder im Fall des 
Vertragsschlusses gemäß §§ 5 oder 5 a VVG 
nach Ablauf der Widerspruchsfrist zu zahlen, 
Folgeprämien am Ersten des Monats, in dem 
ein neues Versicherungsjahr beginnt. Die 
Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung der ersten 
Prämie oder der ersten Rate der ersten 
Prämie ergeben sich aus § 38 VVG in 
Verbindung mit § 7, im Übrigen gilt § 39 VVG. 
Der Versicherer ist bei Verzug berechtigt, 
Ersatz des Verzugsschadens nach § 280 
BGB sowie Verzugszinsen nach § 288 BGB 
zu fordern. Rückständige Folgeprämien 
dürfen nur innerhalb eines Jahres seit Ablauf 
der nach § 39 VVG für sie gesetzten 
Zahlungsfrist eingezogen werden. 

2. Die Prämie wird zunächst aus den vorläufigen 
und nach Ende der Haftung aus den 
endgültigen (§ 5 Nr. 4) Versicherungssummen 
berechnet. 

3. Die Prämie für eine Verlängerung der Ver-
sicherung wird im voraus vereinbart; soweit 
dies nicht geschehen ist, wird sie nach dem 
noch zu tragenden Risiko bemessen. 

4. Wird der Vertrag gemäß § 8 Nr. 5. gekündigt, 
so steht dem Versicherer der Teil der Prämie 
zu, der dem getragenen Risiko entspricht. 

5. Werden die Bauarbeiten unterbrochen (§ 2 
Nr. 4 d) oder endet die Haftung gemäß § 8 Nr. 
3. oder 4., so besteht kein Anspruch auf 
Prämienerstattung.  

§ 7 Beginn der Haftung  
Die Haftung des Versicherers beginnt mit dem 
vereinbarten Zeitpunkt, und zwar auch dann, 
wenn zur Prämienzahlung erst später 
aufgefordert, die Prämie aber unverzüglich 
gezahlt wird.  

§ 8 Ende der Haftung 
1. Die Haftung des Versicherers endet mit dem 

vereinbarten Zeitpunkt oder mit dem Wegfall 
einer vereinbarten vorläufigen Deckung. 

2. Vor Ablauf der Haftung gemäß Nr. 1. kann der 
Versicherungsnehmer die Verlängerung der 
Versicherung beantragen. Der Versicherer hat 
den Versicherungsnehmer rechtzeitig auf den 
bevorstehenden Ablauf hinzuweisen 
(Ablaufanfrage). 

3. Für Schäden an Bauleistungen, die zu Lasten 
des Versicherungsnehmers gehen, endet die 
Haftung des Versicherers spätestens 

a) mit der Bezugsfertigkeit oder 
b) nach Ablauf von sechs Werktagen seit Beginn 

der Benutzung oder 
c) mit dem Tage der behördlichen Ge-

brauchsabnahme.  
Maßgebend ist der früheste dieser Zeitpunkte. 
Liegen vorstehende Voraussetzungen nur für 
eines von mehreren Bauwerken oder für 
einen Teil eines Bauwerkes vor, so endet die 
Haftung nur für Schäden an diesen 
Bauwerken oder Teilen. Werden noch 
Restarbeiten ausgeführt, so gilt Abs. 1 a bis c 
für Schäden an diesen Restbauleistungen 
nicht. 

4. Für Schäden an Bauleistungen, die zu Lasten 
eines versicherten Unternehmers gehen, 
endet die Haftung des Versicherers 
spätestens mit dem Zeitpunkt, in dem die 
Bauleistung oder Teile davon abgenommen 
werden oder nach dem Bauvertrag als 
abgenommen gelten oder in dem der 
Auftraggeber in Abnahmeverzug gerät. Der 
Unternehmer ist verpflichtet, den Auf-
traggeber zur Abnahme aufzufordern, sobald 
die Voraussetzungen hierfür vorliegen. Für 
Baustoffe und Bauteile endet die Haftung des 
Versicherers spätestens einen Monat nach 
der Haftung für die zugehörige Bauleistung; 
das gleiche gilt für versicherte Hilfsbauten und 
Bauhilfsstoffe. 

5. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles 
können Versicherer und Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung ist schriftlich zu 
erklären. Sie muss spätestens einen Monat 
nach dem Abschluss der Verhandlungen über 
die Entschädigung zugehen. Die Kündigung 
wird einen Monat nach ihrem Zugang 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann 
bestimmen, dass seine Kündigung sofort oder 
zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, 
jedoch spätestens zum Schluss des 
laufenden Versicherungsjahres.  

§ 9 Umfang der Entschädigung 
1. Der Versicherer leistet Entschädigung in 

Höhe der Kosten, die aufgewendet werden 
müssen, um die Schadenstätte aufzuräumen 
und einen Zustand wiederherzustellen, der 
dem Zustand unmittelbar vor Eintritt des 
Schadens technisch gleichwertig ist. Bei 
Totalschäden an versicherten Hilfsbauten und 
Bauhilfsstoffen leistet der Versicherer 
Entschädigung für das Material nur in Höhe 
des Zeitwertes. Der Zeitwert von Resten und 
Altteilen wird angerechnet. 

2. Der Versicherer leistet keine Entschädigung 
für 

a) Vermögensschäden, insbesondere für 
Vertragsstrafen, Nutzungsausfall, Gewähr-
leistungsfälle und Schadenersatzleistungen 
an Dritte; 

b) Schadensuchkosten und zusätzliche Auf-
räumungskosten, soweit nicht besondere 
Versicherungssummen vereinbart sind (§ 5 
Nr. 5.); 

c) Mehrkosten durch Änderung der Bauweise, 
durch Verbesserungen gegenüber dem 
Zustand unmittelbar vor Eintritt des 
Schadens, durch behelfsmäßige Maßnahmen 
oder durch Luftfracht. 

3. Führt ein Mangel (§ 2 Nr. 3.a) zu einem 
gemäß § 2 entschädigungspflichtigen 
Schaden an den mangelhaften oder an 
mangelfreien Teilen der Bauleistung oder an 
sonstigen versicherten Sachen, so leistet der 
Versicherer Entschädigung unter Abzug der 
Kosten, die zusätzlich aufgewendet werden 
müssen, damit der Mangel nicht erneut 
entsteht.  

§ 10 Kosten der Wiederherstellung und 
Aufräumung in eigener Regie eines 
versicherten Unternehmers 

1. Bei Schäden, die zu Lasten eines ver-
sicherten Unternehmers gehen, der die 
Bauleistung ausgeführt hat, leistet der Ver-
sicherer für die Kosten für Wiederherstellung 
und Aufräumung in eigener Regie des 
Unternehmers Entschädigung ohne 
Zuschläge für 

a) Wagnis und Gewinn; 
b) nicht schadenbedingte Baustellengemein-

kosten; 
c) allgemeine Geschäftskosten. 

2. Wird nach dem Leistungsverzeichnis ab-
gerechnet, so werden 90 v.H. der Preise 
ersetzt, die in dem Bauvertrag vereinbart oder 
auf gleicher Grundlage ermittelt worden sind. 
Durch diesen Vomhundertsatz ist der 
Ausschluss von Zuschlägen gemäß Nr. 1 a) 
bis 1 c) berücksichtigt. 

3. Unabhängig von den Preisen des Bau-
vertrages kann über die Wiederherstel-
lungskosten nur mit Zustimmung des Ver-
sicherers abgerechnet werden, die jedoch 
erteilt werden muss, wenn der versicherte 
Unternehmer sie aus wichtigem Grund 
verlangt. 

4. Soweit (Nr. 3) über Stundenlohnarbeiten 
unabhängig von den Preisen des Bauver-
trages abgerechnet werden kann, sind zu 
ersetzen 

a) die für die Baustelle geltenden tariflichen 
Stundenlöhne für Bau-, Montage- und 
Werkstattarbeiten zuzüglich tariflicher 
Zulagen für Erschwernis, Schmutzarbeit usw.; 

b) tarifliche Zuschläge für Überstunden, 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten, 
soweit solche Zuschläge in denen Her-
stellungskosten enthalten sind, und soweit der 
Ersatz dieser Kosten außerdem besonders 
vereinbart ist; 

c) Zuschläge auf die Beträge gemäß Nr. 4 a) 
und 4 b), und zwar in Höhe von 100 v.H., 
wenn nicht ein anderer Satz vereinbart ist; 

d) notwendige und schadenbedingte Lohn-
nebenkosten, soweit sie in der Versiche-
rungssumme enthalten sind; 

e) übertarifliche Lohnanteile und Zulagen, soweit 
solche Kosten als Teil der Herstellungskosten 
oder zusätzlich in der Versicherungssumme 
enthalten sind; 

f) Zuschläge auf die Beträge gemäß Nr. 4 d) 
und 4 e), auf Beträge gemäß Nr. 4 d) jedoch 
nur, soweit sie lohnsteuerpflichtig sind; der 
Zuschlag beträgt 65 v. H., wenn nicht ein 
anderer Satz vereinbart ist. 

5. Soweit (Nr. 3) ein versicherter Unternehmer 
über das Vorhalten eigener Baugeräte für die 
Zeit ihres Einsatzes zwecks Beseitigung des 
Schadens unabhängig von den Preisen des 
Bauvertrages abrechnen kann, sind zu 
ersetzen 

a) 150 v. H. der mittleren Abschreibungs- und 
Verzinsungssätze gemäß der durch den 
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie 
herausgegebenen "Baugeräteliste" in ihrer 
jeweils neuesten Fassung; 

b) entstandene Kosten für Betriebs- und 
Schmierstoffe. 

6. Soweit (Nr. 3) über Transporte unabhängig 
von den Preisen des Bauvertrages abge-
rechnet werden kann, sind die entstandenen 
Kosten zu ersetzen, höchstens jedoch 

a) bei Transporten im Umkreis von 50 km um 
den Schadenort die Sätze des Güternah-
verkehrstarifes; 

b) bei Transporten über größere Entfernungen 
die Sätze des Bundesgütertarifes; 

c) Mehrkosten für Eil- und Expressfrachten 
werden nur ersetzt, soweit dies besonders 
vereinbart ist. 

7. Für Stundenlohnarbeiten sind prüfungsfähige 
Unterlagen vorzulegen. Aus diesen 
Unterlagen müssen sich ergeben: 

a) Art, Zweck und Dauer jeder Arbeitsleistung; 
b) die Höhe der tariflichen Stundenlohnsätze; 
c) Art und Höhe etwaiger Lohnzulagen (Nr. 4 a) 

und Lohnnebenkosten (Nr. 4 d); 
d) die Höhe der übertariflichen Löhne und 

Zulagen sowie der Zuschläge für Über-
stunden, Sonntags-, Feiertags- und Nacht-
arbeit, soweit sie nach Nr. 4 b) und 4 e) 
entschädigungspflichtig sind. 

8. Durch die Zuschläge gemäß Nr. 4 c sind 
abgegolten: 

a) lohnabhängige Kosten, insbesondere für 
tarifliche und gesetzliche soziale Aufwen-
dungen, sowie vermögenswirksame Ar-
beitgeberzulagen; 

b) Kosten für Löhne und Gehälter aller Per-
sonen, die an der Wiederherstellung und 
Aufräumung nur mittelbar beteiligt sind; die 
Arbeiten von Meistern und Polieren werden 
wie Stundenlohnarbeiten gemäß Nr. 4 a) 
berücksichtigt; 

c) Kosten für die Beförderung von Personen zur 
Baustelle und zurück, soweit sie nicht 
Lohnnebenkosten gemäß Nr. 4.d) sind; 
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d) alle sonstigen schadenbedingten Gemein-
kosten, z. B. Bürokosten; 

e) Kosten infolge betrieblicher Störungen und 
dergleichen; 

f) Kosten für Bauplatzanlagen, ferner für 
Nebenfrachten und für Nebenstoffe in ge-
ringen Mengen; 

g) Kosten für das Vorhalten von Handwerk-
zeugen, Kleingeräten und Gerüsten mit einer 
Arbeitsbühne bis zu 2 m Höhe; 

h) Kosten für Einrichtung und Betrieb der 
Werkstatt (einschließlich Gehaltskosten) 
sowie für das Vorhalten der Werkstattein-
richtung; 

i) Aufwendungen für Verbrauchsstoffe in der 
Werkstatt, wie Schmiedekohle, Elektroden, 
Schrauben, Öle, Fette, Treibstoffe, Reini-
gungs- und Anstrichmittel. 

9. Durch die Entschädigung gemäß Nr. 5.a) sind 
die Kosten für Abschreibung und Verzinsung 
sowie für Reparaturen der Baugeräte 
abgegolten.  

§ 11 Wiederherstellungs- und Aufräumungs-
kosten durch Lieferungen und Leistungen 
Dritter 

1. Lieferungen und Leistungen Dritter kann der 
versicherte Unternehmer für Material und in 
Ausnahmefällen mit Zustimmung des 
Versicherers auch sonst in Anspruch nehmen. 

2. Unter dieser Voraussetzung leistet der 
Versicherer Entschädigung für den Rech-
nungsbetrag in den Grenzen gemäß § 9 
sowie außerdem pauschal für schaden-
bedingte Geschäftskosten des versicherten 
Unternehmers, und zwar bei einem 
Rechnungsbetrag 

a) bis zu 2.500 EURO in Höhe von 5 v. H. 
dieses Betrages; 

b) von mehr als 2.500 EURO in Höhe von 5 v. H. 
aus 2.500 EURO zuzüglich 3 v. H. des 
Mehrbetrages. 

3. Bei Schäden, die nicht zu Lasten eines 
versicherten Unternehmers gehen, der die 
Bauleistung ausgeführt hat, gelten als ent-
schädigungspflichtige Wiederherstellungs- 
und Aufräumungskosten nur Aufwendungen 
für Lieferungen und Leistungen Dritter, und 
zwar in dem Umfang, in dem die 
Rechnungsbeträge schadenbedingt und der 
Höhe nach angemessen sind. Angemessen 
sind in der Regel die Sätze des 
Leistungsverzeichnisses. Ist der Auftraggeber 
zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist 
die Mehrwertsteuer in die Entschädigung 
einzubeziehen.  

§ 12 Unterversicherung 
1. Ist die Versicherung ohne Einverständnis des 

Versicherers nicht in vollem Umfang gemäß § 
5 Nr. 1 genommen, so wird nur der Teil des 
gemäß §§ 9 bis 11 ermittelten Betrages 
ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag 
verhält wie die vereinbarte zu der gemäß § 5 
Nr. 2 erforderlichen Versicherungssumme. 

2. Im übrigen wird der Einwand der Unterver-
sicherung nicht erhoben.  

§ 13 Grenze der Entschädigung  
Grenze der Entschädigung ist jede der 
Versicherungssummen gemäß § 5 Nr. 2 a) bis 
2 c) sowie gemäß § 5 Nr. 5 a) bis 5 c).  

§ 14 Selbstbehalt 
1. Der nach §§ 9 bis 13 ermittelte Betrag wird 

um 10 v. H., wenigstens aber um einen 
Mindestselbstbehalt von 250 EURO, gekürzt. 

2. Entstehen mehrere Schäden, so wird der 
Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen.  

§ 15 Sachverständigenverfahren 
1. Versicherungsnehmer und Versicherer 

können nach Eintritt des Versicherungsfalles 
vereinbaren, dass Ursache und Höhe des 
Schadens durch Sachverständige festgestellt 
werden. Das Sachverständigenverfahren 
kann durch Vereinbarung auf sonstige 
tatsächliche Voraussetzungen des 
Entschädigungsanspruchs sowie der Höhe 
der Entschädigung ausgedehnt werden. Der 
Versicherungsnehmer kann ein 
Sachverständigenverfahren auch durch 
einseitige Erklärung gegenüber dem 
Versicherer verlangen. 

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sach-
verständigen und kann dann die andere unter 
Angabe des von ihr benannten 
Sachverständigen schriftlich auffordern, den 
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird 
der zweite Sachverständige nicht binnen zwei 
Wochen nach Empfang der Aufforderung 
benannt, so kann ihn die auffordernde Partei 
durch die für den Schadenort zuständige 
Industrie- und Handelskammer ernennen 
lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge 
hinzuweisen. 

b) Beide Sachverständige benennen schriftlich 
vor Beginn des Feststellungsverfahrens einen 
dritten Sachverständigen als Obmann. 
Einigen sie sich nicht, so wird der Obmann 
auf Antrag einer Partei durch die für den 
Schadenort zuständige lndustrie- und 
Handelskammer ernannt. 

c) Der Versicherer darf als Sachverständige 
keine Personen benennen, die Mitbewerber 
des Versicherungsnehmers sind oder mit ihm 
in dauernder Geschäftsverbindung stehen, 
ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt sind oder 
mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis 
stehen. Dies gilt entsprechend für die 
Benennung eines Obmannes durch die 
Sachverständigen. 

3. Die Feststellungen der Sachverständigen 
müssen enthalten: 

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen 
sowie den Umfang der Beschädigungen und 
Zerstörungen; 

b) die Wiederherstellungs- und Aufräumungs-
kosten (§§ 9 Nr. 1. Abs. 1, 10, 11); 

c) den Zeitwert der betroffenen Hilfsbauten und 
Bauhilfsstoffe (§ 9 Nr. 1. Abs. 2); 

d) den Zeitwert von Resten und Altteilen (§ 9 Nr. 
1. Abs. 3); 

e) Mehrkosten gemäß § 9 Nr. 2.c); 
f) in den Fällen des § 9 Nr. 3. die abzu-

ziehenden Kosten. 
4. Die Sachverständigen übermitteln beiden 

Parteien gleichzeitig ihre Feststellungen. 
Weichen die Feststellungen voneinander ab, 
so übergibt der Versicherer sie unverzüglich 
dem Obmann. Dieser entscheidet über die 
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der 
durch die Feststellungen der 
Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden 
Parteien gleichzeitig. 

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sach-
verständigen. Die Kosten des Obmannes 
tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

6. Die Feststellungen der Sachverständigen 
oder des Obmannes sind verbindlich, wenn 
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar 
von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen 
Feststellungen berechnet der Versicherer 
gemäß § 9 die Entschädigung. 

7. Durch das Sachverständigenverfahren 
werden die Obliegenheiten des Versiche-
rungsnehmers nach § 17 Nr. 3 b) bis 3 g) 
nicht berührt.  

§ 16 Zahlung der Entschädigung 
1. Abweichend von §§ 74 ff. VVG kann über die 

Rechte aus dem Versicherungsvertrag nur 
der Versicherungsnehmer verfügen. 

2. Der Anspruch auf die Entschädigung ist fällig, 
sobald er nach Grund und Höhe vollständig 
festgestellt ist. Jedoch ist auf Verlangen 
schon vorher als Teilzahlung der Betrag zu 
zahlen, auf den nach Lage der Sache 
mindestens ein Anspruch besteht. Die 
Entschädigung ist nach Ablauf von zwei 
Wochen seit Fälligkeit zu verzinsen. 

3. Der Anspruch kann vor Fälligkeit nur mit 
Zustimmung des Versicherers abgetreten 
werden; die Zustimmung muss erteilt werden, 
wenn der Versicherungsnehmer sie aus 
wichtigem Grund verlangt. 

4. Wenn der Anspruch auf die Entschädigung 
nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
gerichtlich geltend gemacht wird, nachdem 
ihn der Versicherer unter Angabe der mit dem 
Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge 
schriftlich abgelehnt hat, so ist der 
Versicherer von der Entschädigungspflicht 
frei. Wird ein Sachverständigenverfahren (§ 
15) beantragt, so wird der Ablauf der Frist für 
dessen Dauer gehemmt. 

5. Die Bestimmung des § 12 Abs. 1 und 2 VVG 
bleibt unberührt.  

§ 17 Obliegenheiten des Versicherungs-
nehmers 

1. Der Versicherungsnehmer hat dem Versi-
cherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen: 

a) nachträgliche Erweiterungen des Bauvor-
habens (§ 5 Nr. 1); 

b) wesentliche Änderungen der Bauweise; 
c) wesentliche Änderungen des Bauzeitplanes; 
d) eine Unterbrechung der Bauarbeiten gemäß § 

2 Nr. 4.d). 
2. Die gesetzlichen Bestimmungen über Ge-

fahrerhöhungen (§ 23 ff. VVG) bleiben un-
berührt. 

3. Bei Eintritt eines Versicherungsfalles hat der 
Versicherungsnehmer 

a) den Schaden dem Versicherer unverzüglich 
schriftlich, nach Möglichkeit telegrafisch oder 
fernschriftlich, anzuzeigen; 

b) versicherte Verluste durch Diebstahl un-
verzüglich der Polizeibehörde zu melden und 
sich dies bestätigen zu lassen; 

c) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden 
oder zu mindern und dabei die Weisungen 
des Versicherers zu befolgen; er hat, wenn 
die Umstände es gestatten, solche 
Weisungen einzuholen; 

d) das Schadenbild nach Möglichkeit durch 
Lichtbildaufnahmen festzuhalten; 

e) das Schadenbild bis zu einer Besichtigung 
durch den Beauftragten des Versicherers nur 
zu verändern, soweit Sicherheitsgründe 
Eingriffe erfordern oder soweit die Eingriffe 
den Schaden mindern oder nachdem der 
Versicherer zugestimmt hat oder falls die 
Besichtigung nicht unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb von fünf Arbeitstagen seit 
Eingang der Schadenanzeige, stattgefunden 
hat; 

f) einem Beauftragten des Versicherers je-
derzeit die Nachprüfung der Ursache, des 
Verlaufs und der Höhe des Schadens zu 
gestatten und ihm auf Verlangen die für die 
Feststellung des Schadens erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen; 

g) seiner Kostenaufstellung unaufgefordert 
ordnungsgemäße und vollständige Belege 
beizufügen. 

4. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der 
Obliegenheiten gemäß § 17 Nr. 3., so ist der 
Versicherer nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen (§§ 6 Abs. 3, 62 Abs. 2 VVG) 
von der Entschädigungspflicht frei.  

§ 18 Einschränkung der Agentenvollmacht  
Die Agenten sind zur Entgegennahme von 
Anzeigen und Erklärungen des Versiche-
rungsnehmers nicht bevollmächtigt.  

§ 19 Gerichtsstand  
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis 
gelten die inländischen Gerichtsstände 
gemäß §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und § 48 VVG.  

§ 20 Schlussbestimmung  
Soweit nicht in den Versicherungsbe-
dingungen Abweichendes bestimmt ist, gelten 
die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt 
insbesondere für die im Anhang aufgeführten 
Gesetzesbestimmungen, die nach Maßgabe 
der Versicherungsbedingungen Inhalt des 
Versicherungsvertrages sind.  

Anhang   

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und der Zivilprozess-
ordnung (ZPO)  

Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) 
§ 5 VVG 
(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem 

Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen ab, so gilt die 
Abweichung als genehmigt, wenn der 
Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach 
Empfang des Versicherungsscheins in Textform 
widerspricht. 

(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, 
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer bei 
Aushändigung des Versicherungsscheins darauf 
hingewiesen hat, dass Abweichungen als genehmigt gelten, 
wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines 
Monats nach Empfang des Versicherungsscheins in 
Textform widerspricht. Der Hinweis hat durch besondere 
schriftliche Mitteilung oder durch einen auffälligen Vermerk 
in dem Versicherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt 
des Versicherungsscheins hervorgehoben ist, zu 
geschehen; auf die einzelnen Abweichungen ist besonders 
aufmerksam zu machen. 
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(3) Hat der Versicherer den Vorschriften des Absatzes 2 nicht 
entsprochen, so ist die Abweichung für den 
Versicherungsnehmer unverbindlich und der Inhalt des 
Versicherungsantrags insoweit als vereinbart anzusehen. 

(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer 
darauf verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, 
ist unwirksam.  

§ 5 a VVG 
(1) Hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer bei 

Antragstellung die Versicherungsbedingungen nicht 
übergeben oder eine Verbraucherinformation nach § 10 a 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes unterlassen, so gilt der 
Vertrag auf der Grundlage des Versicherungsscheins, der 
Versicherungsbedingungen und der weiteren für den 
Vertragsinhalt maßgeblichen Verbraucherinformation als 
abgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nicht 
innerhalb von vierzehn Tagen nach Überlassung der 
Unterlagen in Textform widerspricht. Satz 1 ist nicht auf 
Versicherungsverträge bei Pensionskassen anzuwenden, 
die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen. § 5 bleibt 
unberührt. 

(2) Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Ver-
sicherungsnehmer der Versicherungsschein und die 
Unterlagen nach Absatz 1 vollständig vorliegen und der 
Versicherungsnehmer bei Aushändigung des 
Versicherungsscheins schriftlich, in drucktechnisch 
deutlicher Form über das Widerspruchsrecht, den 
Fristbeginn und die Dauer belehrt worden ist. Der Nachweis 
über den Zugang der Unterlagen obliegt dem Versicherer. 
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerspruchs. Abweichend von Satz 1 erlischt das 
Recht zum Widerspruch jedoch ein Jahr nach Zahlung der 
ersten Prämie. 

(3) Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des 
Versicherungsnehmers sofortigen Versicherungsschutz, so 
kann der Verzicht auf Überlassung der 
Versicherungsbedingungen und der Verbraucherinformation 
bei Vertragsschluss vereinbart werden. Die Unterlagen sind 
dem Versicherungsnehmer auf Anforderung, spätestens mit 
dem Versicherungsschein zu überlassen. Wenn der Versi-
cherungsvertrag sofortigen Versicherungsschutz gewährt, 
hat der Versicherungsnehmer insoweit kein 
Widerspruchsrecht nach Absatz 1.  

§ 6 VVG 
(1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer 

Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalls 
dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die 
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als 
eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann 
den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der 
Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung 
als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der 
Versicherer innerhalb eines Monats nicht, so kann er sich 
auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen. 

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Ver-
sicherungsnehmer zum Zwecke der Verminderung der 
Gefahr oder der Verhütung einer Gefahrerhöhung dem 
Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so kann sich der 
Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht 
berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den 
Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der ihm 
obliegenden Leistung gehabt hat. 

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine 
Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des 
Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen 
ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die 
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt 
der Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als die 
Verletzung Einfluss weder auf die Feststellung des 
Versicherungsfalls, noch auf die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt 
hat. 

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei 
Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein 
soll, ist unwirksam.  

§ 8 VVG 
(1) Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versiche-

rungsverhältnis als stillschweigend verlängert gilt, wenn es 
nicht vor dem Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird, ist 
insoweit nichtig, als sich die jedesmalige Verlängerung auf 
mehr als ein Jahr erstrecken soll. 

(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit 
eingegangen (dauernde Versicherung), so kann es von 
beiden Teilen nur für den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode gekündigt werden. Die 
Kündigungsfrist muss für beide Teile gleich sein und darf 
nicht weniger als einen Monat, nicht mehr als drei Monate 
betragen. Auf das Kündigungsrecht können die Parteien in 
gegenseitigem Einverständnis bis zur Dauer von zwei 
Jahren verzichten. 

(3) Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr 
als fünf Jahren eingegangen worden ist, kann zum Ende 
des fünften oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. 
Satz 1 gilt nicht für die Lebens- und Krankenversicherung. 

(4) Wird mit Ausnahme der Lebensversicherung ein 
Versicherungsverhältnis mit einer längeren Laufzeit als 
einem Jahr geschlossen, so kann der Versicherungsnehmer 
innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen ab Unterzeichnung 
des Versicherungsantrages seine auf den 
Vertragsabschluss gerichtete Willenserklärung schriftlich 
widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Die Frist beginnt erst zu laufen, 
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer über sein 
Widerrufsrecht belehrt und der Versicherungsnehmer die 
Belehrung durch Unterschrift bestätigt hat. Unterbleibt die 
Belehrung, so erlischt das Widerrufsrecht einen Monat nach 
Zahlung der ersten Prämie. Das Widerrufsrecht besteht 
nicht, wenn und soweit der Versicherer auf Wunsch des 
Versicherungsnehmers sofortigen Versicherungsschutz 
gewährt oder wenn die Versicherung nach dem Inhalt des 
Antrags für die bereits ausgeübte gewerbliche oder 
selbständige berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers bestimmt ist. 

(5) Bei der Lebensversicherung kann der Versiche-
rungsnehmer innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen nach 
Abschluss des Vertrages vom Vertrag zurücktreten. Zur 
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der 
Rücktrittserklärung. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn 

der Versicherer den Versicherungsnehmer über sein 
Rücktrittsrecht belehrt und der Versicherungsnehmer die 
Belehrung durch Unterschrift bestätigt hat. Unterbleibt die 
Belehrung, so erlischt das Rücktrittsrecht einen Monat nach 
Zahlung der ersten Prämie. Die Sätze 1 bis 4 finden keine 
Anwendung auf Versicherungsverhältnisse bei 
Pensionskassen, die auf arbeitsvertraglichen Regelungen 
beruhen. 

(6) Die Absätze 4 und 5 finden keine Anwendung, soweit der 
Versicherungsnehmer ein Widerspruchsrecht nach § 5 a 
hat.  

§ 12 VVG 
(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 

zwei Jahren, bei der Lebensversicherung in fünf Jahren. Die 
Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
welchem die Leistung verlangt werden kann. 

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem 
Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis 
zum Eingang der schriftlichen Entscheidung des 
Versicherers gehemmt. 

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb von 
sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist 
beginnt erst, nachdem der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch 
unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen 
Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat.  

§ 16 VVG 
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des 

Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die für die 
Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer 
anzuzeigen. Erheblich sind die Gefahrumstände, die 
geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers, den 
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt 
abzuschließen, einen Einfluss auszuüben. Ein Umstand, 
nach welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich 
gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. 

(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen 
Umstandes unterblieben, so kann der Versicherer von dem 
Vertrage zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die Anzeige 
eines erheblichen Umstandes deshalb unterblieben ist, weil 
sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des Umstan-
des arglistig entzogen hat. 

(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den 
nicht angezeigten Umstand kannte oder wenn die Anzeige 
ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unterblieben 
ist.  

§ 17 VVG 
(1) Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann 

zurücktreten, wenn über einen erheblichen Umstand eine 
unrichtige Anzeige gemacht worden ist. 

(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit 
dem Versicherer bekannt war oder die Anzeige ohne 
Verschulden des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht 
worden ist.  

§ 18 VVG  
Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an 
Hand schriftlicher, von dem Versicherer gestellter Fragen 
anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen unterbliebener 
Anzeige eines Umstandes, nach welchem nicht 
ausdrücklich gefragt worden ist, nur im Fall arglistiger 
Verschweigung zurücktreten.  

§ 19 VVG  
Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von 
einem Vertreter ohne Vertretungsmacht geschlossen, so 
kommt für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht nur die 
Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern auch die 
Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers in 
Betracht. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass 
die Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne Ver-
schulden unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur 
berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein 
Verschulden zur Last fällt.  

§ 20 VVG 
(1) Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die 

Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer 
von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. 

(2) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem 
Versicherungsnehmer. Im Falle des Rücktritts sind, soweit 
dieses Gesetz nicht in Ansehung der Prämie ein anderes 
bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die 
empfangenen Leistungen zurückzugewähren; eine 
Geldsumme ist von der Zeit des Empfanges an zu 
verzinsen.  

§ 21 VVG  
Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall 
eingetreten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur Leistung 
gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung 
dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluss auf 
den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der 
Leistung des Versicherers gehabt hat.  

§ 22 VVG  
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt 
unberührt.  

§ 23 VVG 
(1) Nach dem Abschluss des Vertrags darf der Ver-

sicherungsnehmer nicht ohne Einwilligung des Versicherers 
eine Erhöhung der Gefahr vornehmen oder deren Vorname 
durch einen Dritten gestatten. 

(2) Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, dass 
durch eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers 
vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht 
ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu 
machen.  

§ 24 VVG 
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 

Abs. 1, so kann der Versicherer das Ver-
sicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf einem 
Verschulden des Versicherungsnehmers, so braucht dieser 
die Kündigung erst mit dem Ablauf eines Monats gegen sich 
gelten zu lassen. 

(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in 

welchem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr 
Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wiederhergestellt 
ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.  

§ 25 VVG 
(1) Der Versicherer ist im Falle einer Verletzung der Vorschrift 

des § 23 Abs. 1 von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn der Versicherungsfall nach der Erhöhung der Gefahr 
eintritt. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn 
die Verletzung nicht auf einem Verschulden des 
Versicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch 
auch in diesem Falle von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn die im § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht 
unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall später 
als einen Monat nach dem Zeitpunkt, in welchem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, eintritt, es 
sei denn, dass ihm in diesem Zeitpunkte die Erhöhung der 
Gefahr bekannt war. 

(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch 
dann bestehen, wenn zur Zeit des Eintritts des 
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt 
ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf 
den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der 
Leistung des Versicherers gehabt hat.  

§ 26 VVG  
Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 finden keine Anwendung, 
wenn der Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der 
Gefahr durch das Interesse des Versicherers oder durch ein 
Ereignis, für welches der Versicherer haftet, oder durch ein 
Gebot der Menschlichkeit veranlasst wird.  

§ 27 VVG 
(1) Tritt nach dem Abschluss des Vertrags eine Erhöhung der 

Gefahr unabhängig von dem Willen des 
Versicherungsnehmers ein, so ist der Versicherer 
berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Die 
Vorschriften des § 24 Abs. 2 finden Anwendung. 

(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung 
der Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer unverzüglich 
Anzeige zu machen.  

§ 28 VVG 
(1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht 

unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in 
welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen 
müssen. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn 
ihm die Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkt bekannt war, 
in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das 
gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des 
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt 
ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf 
den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der 
Leistung des Versicherers gehabt hat.  

§ 29 VVG  
Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in 
Betracht. Eine Gefahrerhöhung kommt auch dann nicht in 
Betracht, wenn nach den Umständen als vereinbart 
anzusehen ist, dass das Versicherungsverhältnis durch die 
Gefahrerhöhung nicht berührt werden soll.  

§ 29a VVG  
Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 finden auch Anwendung 
auf eine in der Zeit zwischen Stellung und Annahme des 
Versicherungsantrags eingetretene Gefahrerhöhung, die 
dem Versicherer bei der Annahme des Antrags nicht 
bekannt war.  

§ 30 VVG 
(1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer 

nach den Vorschriften dieses Titels zum Rücktritt oder zur 
Kündigung berechtigt ist, in Ansehung eines Teiles der 
Gegenstände oder Personen vor, auf welche sich die 
Versicherung bezieht, so steht dem Versicherer das Recht 
des Rücktritts oder der Kündigung für den übrigen Teil nur 
zu, wenn anzunehmen ist, dass für diesen allein der 
Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmungen 
nicht geschlossen haben würde. 

(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktritts oder 
der Kündigung in Ansehung eines Teiles der Gegenstände 
oder Personen Gebrauch, so ist der Versicherungsnehmer 
berechtigt, das Versicherungsverhältnis in Ansehung des 
übrigen Teiles zu kündigen; die Kündigung kann nicht für 
einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der Versiche-
rungsperiode geschehen, in welcher der Rücktritt des 
Versicherers oder seine Kündigung wirksam wird. 

(3) Liegen in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder 
Personen, auf welche sich die Versicherung bezieht, die 
Voraussetzungen vor, unter denen der Versicherer wegen 
einer Verletzung der Vorschriften über die Gefahrerhöhung 
von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, so findet auf die 
Befreiung die Vorschrift des Abs. 1 entsprechende 
Anwendung.  

§ 38 VVG 
(1) Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig 

gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht 
bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt 
als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht 
innerhalb von drei Monaten vom Fälligkeitstage an 
gerichtlich geltend gemacht wird. 

(2) Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls 
noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei.  

§ 39 VVG 
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der 

Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten 
schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung 
der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die 
Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2, 3 mit dem Ablauf 
der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, die ohne 
Beachtung dieser Vorschriften erfolgt, ist unwirksam. 

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein 
und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit 
der Zahlung der Prämie oder der geschuldeten Zinsen oder 
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Kosten im Verzuge, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. 

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist, wenn der 
Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzuge ist, das 
Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung kann bereits bei 
der Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt erfolgen, dass 
sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungs-
nehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzuge ist; 
hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung 
ausdrücklich hinzuweisen. Die Wirkungen der Kündigung 
fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines 
Monats nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit 
der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines 
Monats nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung 
nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits 
eingetreten ist. 

(4) Soweit die in den Absätzen 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen 
davon abhängen, dass Zinsen oder Kosten nicht gezahlt 
worden sind, treten sie nur ein, wenn die Fristbestimmung 
die Höhe der Zinsen oder den Betrag der Kosten angibt.  

§ 40 VVG 
(1) Wird das Versicherungsverhältnis wegen Verletzung einer 

Obliegenheit oder wegen Gefahrerhöhung auf Grund der 
Vorschriften des zweiten Titels durch Kündigung oder 
Rücktritt aufgehoben oder wird der Versicherungsvertrag 
durch den Versicherer angefochten, so gebührt dem 
Versicherer gleichwohl die Prämie bis zum Schluss der Ver-
sicherungsperiode, in der er von der Verletzung der 
Obliegenheit, der Gefahrerhöhung oder von dem 
Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Wird die Kündigung 
erst in der folgenden Versicherungsperiode wirksam, so 
gebührt ihm die Prämie bis zur Beendigung des 
Versicherungsverhältnisses. 

(2) Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht rechtzeitiger 
Zahlung der Prämie nach § 39 gekündigt, so gebührt dem 
Versicherer die Prämie bis zur Beendigung der laufenden 
Versicherungsperiode. Tritt der Versicherer nach § 38 Abs. 
1 zurück, so kann er nur eine angemessene 
Geschäftsgebühr verlangen. 

(3) Endigt das Versicherungsverhältnis nach § 13 oder wird es 
vom Versicherer auf Grund einer Vereinbarung nach § 14 
gekündigt, so kann der Versicherungsnehmer den auf die 
Zeit nach der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für diese Zeit 
aufgewendeten Kosten zurückfordern.  

§ 48 VVG 
(1) Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder 

abgeschlossen, so ist für Klagen, die aus dem 
Versicherungsverhältnis gegen den Versicherer erhoben 
werden, das Gericht des Ortes zuständig, wo der Agent zur 
Zeit der Vermittlung oder Schließung seine gewerbliche 
Niederlassung oder in Ermangelung einer gewerblichen 
Niederlassung seinen Wohnsitz hatte. 

(2) Die nach Abs. 1 begründete Zuständigkeit kann durch 
Vereinbarung nicht ausgeschlossen werden.  

§ 51 VVG 
(1) Ergibt sich, dass die Versicherungssumme den Wert des 

versicherten Interesses (Versicherungswert) erheblich 
übersteigt, so kann sowohl der Versicherer als auch der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der 
Überversicherung die Versicherungssumme, unter 
verhältnismäßiger Minderung der Prämie, mit sofortiger 
Wirkung herabgesetzt wird. 

(2) Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder 
durch eine behördliche Maßnahme aus Anlass eines 
Krieges verursacht oder ist sie die unvermeidliche Folge 
eines Krieges, so kann der Versicherungsnehmer das 
Verlangen nach Abs. 1 mit Wirkung vom Eintritt der 
Überversicherung ab stellen. 

(3) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der 
Absicht, sich aus der Überversicherung einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist der 
Vertrag nichtig; dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei 
der Schließung des Vertrages von der Nichtigkeit Kenntnis 
hatte, die Prämie bis zum Schluss der 
Versicherungsperiode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.  

§ 55 VVG  
Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungssumme 
höher ist als der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts 
des Versicherungsfalls, nicht verpflichtet, dem 
Versicherungsnehmer mehr als den Betrag des Schadens 
zu ersetzen.  

§ 56 VVG  
Ist die Versicherungssumme niedriger als der Ver-
sicherungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls 
(Unterversicherung), so haftet der Versicherer für den 
Schaden nur nach dem Verhältnisse der 
Versicherungssumme zu diesem Wert.  

§ 58 VVG 
(1) Wer für ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren 

Versicherern Versicherung nimmt, hat jedem Versicherer 
von der anderen Versicherung unverzüglich Mitteilung zu 
machen. 

(2) In der Mitteilung ist der Versicherer, bei welchem die andere 
Versicherung genommen worden ist, zu bezeichnen und die 
Versicherungssumme anzugeben.  

§ 59 VVG 
(1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren 

Versicherern versichert und übersteigen die 
Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert 
oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der 
Entschädigungen, die von jedem einzelnen Versicherer 
ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, 
den Gesamtschaden (Doppelversicherung), so sind die 
Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, 
dass dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den 
Betrag haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag 
obliegt, der Versicherungsnehmer aber im ganzen nicht 
mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann. 

(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen 
nach Maßgabe der Beträge verpflichtet, deren Zahlung 
ihnen dem Versicherungsnehmer gegenüber vertragsmäßig 
obliegt. Findet auf eine der Versicherungen ausländisches 
Recht Anwendung, so kann der Versicherer, für den das 
ausländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer 
einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen, 

wenn er selbst nach dem für ihn maßgebenden Recht zur 
Ausgleichung verpflichtet ist. 

(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in 
der Absicht genommen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist jeder in dieser 
Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem Versicherer 
gebührt, sofern er nicht bei der Schließung des Vertrages 
von der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis zum 
Schluss der Versicherungsperiode, in welcher er diese 
Kenntnis erlangt.  

§ 60 VVG 
(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen 

die Doppelversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von 
dem Entstehen der Doppelversicherung geschlossen, so 
kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag 
aufgehoben oder die Versicherungssumme unter 
verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag 
herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht 
gedeckt ist. 

(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch 
entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren 
Versicherungen der Versicherungswert gesunken ist. Sind 
jedoch in diesem Falle die mehreren Versicherungen 
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer 
geschlossen worden, so kann der Versicherungsnehmer 
nur verhältnismäßige Herabsetzung der 
Versicherungssummen und Prämien verlangen. 

(3) Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem Ablauf 
der Versicherungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird. 
Das Recht. die Aufhebung oder Herabsetzung zu 
verlangen, erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht 
unverzüglich geltend macht, nachdem er von der 
Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat.  

§ 62 VVG 
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Eintritt 

des Versicherungsfalls, nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und 
dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat, 
wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen 
einzuholen. Sind mehrere Versicherer beteiligt und sind von 
ihnen entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat der 
Versicherungsnehmer nach eigenem pflichtgemäßen 
Ermessen zu handeln. 

(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten 
verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, es sei denn, dass die Verletzung weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei 
grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur 
Leistung insoweit verpflichtet, als der Umfang des 
Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der Obliegenheiten 
nicht geringer gewesen wäre.  

§ 66 VVG 
(1) Der Versicherer hat die Kosten, welche durch die Ermittlung 

und Feststellung des ihm zur Last fallenden Schadens 
entstehen, dem Versicherungsnehmer insoweit zu erstatten, 
als ihre Aufwendung den Umständen nach geboten war. 

(2) Die Kosten, welche dem Versicherungsnehmer durch die 
Zuziehung eines Sachverständigen oder eines Beistandes 
entstehen, hat der Versicherer nicht zu erstatten, es sei 
denn, dass der Versicherungsnehmer nach dem Vertrag zu 
der Zuziehung verpflichtet war. 

(3) Bei einer Unterversicherung sind die dem Versicherer zur 
Last fallenden Kosten nur nach dem in den §§ 56, 57 
bezeichneten Verhältnis zu erstatten.  

§ 67 VVG 
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz 

des Schadens gegen einen Dritten zu, so geht der 
Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem 
Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang 
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend 
gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen 
Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung des An-
spruchs dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von 
seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch 
oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können. 

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Familienangehörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; 
der Anspruch geht jedoch über, wenn der Angehörige den 
Schaden vorsätzlich verursacht hat.  

§ 68 VVG 
(1) Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn der 

Versicherung nicht oder gelangt, falls die Versicherung für 
ein künftiges Unternehmen oder sonst für ein künftiges 
Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur 
Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der 
Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei; der Versicherer 
kann eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie, 
die er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis 
zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der 
Versicherer von dem Wegfall des Interesses Kenntnis 
erlangt. 

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine 
behördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges weg oder 
ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge 
eines Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der Teil der 
Prämie, welcher der Dauer der Gefahrtragung entspricht. 

(4) Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Ver-
sicherungsfall eingetreten ist, so gebührt dem Versicherer 
die Prämie für die laufende Versicherungsperiode.  

§ 69 VVG 
(1) Wird die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer 

veräußert, so tritt an Stelle des Veräußerers der Erwerber in 
die während der Dauer seines Eigentums aus dem 
Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und 
Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 

(2) Für die Prämie, welche auf die Zeit des Eintritts laufende 
Versicherungsperiode entfällt, haften der Veräußerer und 
der Erwerber als Gesamtschuldner. 

(3) Der Versicherer hat in Ansehung der durch das 
Versicherungsverhältnis gegen ihn begründeten 
Forderungen die Veräußerung erst dann gegen sich selbst 
gelten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die 

Vorschriften der §§ 406 bis 408 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches finden entsprechende Anwendung.  

§ 70 VVG 
(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das 

Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, 
wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von der 
Veräußerung Kenntnis erlangt. 

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu 
kündigen; die Kündigung kann nur mit sofortiger Wirkung 
oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode 
erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht 
innerhalb eines Monats nach dem Erwerb ausgeübt wird; 
hatte der Erwerber von der Versicherung keine Kenntnis, so 
bleibt das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats 
von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem der Erwerber 
von der Versicherung Kenntnis erlangt. 

(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser 
Vorschriften gekündigt, so hat der Veräußerer dem 
Versicherer die Prämie zu zahlen, jedoch nicht über die zur 
Zeit der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
laufende Versicherungsperiode hinaus; eine Haftung des 
Erwerbers für die Prämie findet in diesen Fällen nicht statt.  

§ 71 VVG 
(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich 

anzuzeigen. Wird die Anzeige weder von dem Erwerber 
noch von dem Veräußerer unverzüglich gemacht, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer 
hätte zugehen müssen. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt 
bestehen, wenn ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkt 
bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des 
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt 
ist.  

§ 79 VVG 
(1) Soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes die Kenntnis 

und das Verhalten des Versicherungsnehmers von 
rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei der Versicherung für 
fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des 
Versicherten in Betracht. 

(2) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn 
der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder 
eine rechtzeitige Benachrichtigung des 
Versicherungsnehmers nicht tunlich war. 

(3) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag 
des Versicherten geschlossen und bei der Schließung den 
Mangel des Auftrags dem Versicherer nicht angezeigt, so 
braucht dieser den Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen 
des Versicherten geschlossen ist, nicht gegen sich gelten 
zu lassen.  

§ 280 BGB 
(1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuld-

verhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch 
entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der 
Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

(2) Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der 
Gläubiger nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen des 
§ 286 verlangen. 

(3) Schadenersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur 
unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 281, des § 
282 oder des § 283 verlangen.  

§ 288 BGB 
(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der 

Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte 
über dem Basiszins. 

(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht 
beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen acht 
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund 
höhere Zinsen verlangen. 

(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht 
ausgeschlossen.  

§ 13 ZPO 
Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den 
Wohnsitz bestimmt.  

§ 17 ZPO 
(1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der 

Kooperationen sowie derjenigen Gesellschaften, 
Genossenschaften oder anderen Vereine und derjenigen 
Stiftungen, Anstalten und Vermögensmassen, die als 
solche verklagt werden können, wird durch ihren Sitz 
bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, der 
Ort, wo die Verwaltung geführt wird. 

(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei 
dem Gericht, in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, 
Behörden, wenn sie als solche verklagt werden können, bei 
dem Gericht ihres Amtssitzes. 

(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen 
bestimmten Gerichtsstand ist ein durch Statut oder in 
anderer Weise besonders geregelter Gerichtsstand 
zulässig.  

§ 21 ZPO  
Hat jemand zum Betriebe einer Fabrik, einer Handlung oder 
eines anderen Gewerbes eine Niederlassung, von der aus 
unmittelbar Geschäfte geschlossen werden, so können 
gegen ihn alle Klagen, die auf den Geschäftsbetrieb der 
Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht des Ortes 
erhoben werden, wo die Niederlassung sich befindet.  

§ 29 ZPO 
(1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über 

dessen Bestehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an 
dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist. 

(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die 
Zuständigkeit nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, die 
nicht zu den in § 4 des Handelsgesetzbuchs bezeichneten 
Gewerbetreibenden gehören, juristische Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sonderver-
mögen sind.  
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